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I. Erklärung der Planzeichen
1. Art der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO)  

2. Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

0,7         maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)
3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Entwicklungsziele 

Gras-Krautsäume (Maßnahme 1)

Sonstiges Sondergebiet 
Zweckbestimmung "Solarpark" 

Naturnahe Hecke aus Sträuchern (Maßnahme 2)

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Interne Ausgleichsfläche/-maßnahmen

5. Flächen oder Maßnahmen für Bepflanzungen sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

Externe Ausgleichsfläche/-maßnahmen  

CEF - Flächen für Feldvögel  siehe II 4.3 

Hinweise

Vorhandene Grundstücksgrenzen (mit Flurnummern)

Biotope lt. amtl. Kartierung LfU mit Nummer (außerhalb des Geltungsbereiches)

4.  Verkehrsflächen
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)   

Verkehrsflächen öffentlich 

Pflanzung von Strauchgruppen und Heckenabschnitten (Maßnahme 3)

Pflanzung von Wildobstbäumen und Strauchgruppen (Maßnahme 4)

Bodendenkmal

Reptilienschutz

Bestehende Windkraftanlage

Flächen zur Erhaltung  von Vegetationsbeständen

Hinweise / Kartengrundlage
Alle Höhenangaben in Metern über Normalhöhennull (NHN)
Alle Höhen beziehen sich auf das digitale Geländemodell (DGM) vom Landratsamt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung.
Die dargestellte Flurkarte im Stand vom 18.11.2024 wurde vom Amt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung Kulmbach bereitgestellt. 

SO
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Verkehrsflächen, Zufahrt

Bebauungsplan Teilfläche 2 Maßstab 1:1000Bebauungsplan Teilfläche 1 Maßstab 1:1000

Bebauungsplan Teilfläche 3 Maßstab 1:1.000
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Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat der Stadt Kulmbach hat in der Sitzung vom 18.04.2024 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 348 "Solarpark 
zwischen Kirchleus und Oberdornlach" gemäß § 12 BauGB als vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
sowie die frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am 28.03.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf 

des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.02.2025 hat in der Zeit vom 07.04.2025 bis einschließlich 09.05.2025 
stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den 
Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.02.2025 hat in der Zeit vom 07.04.2025 bis einschließlich 09.05.2025 
stattgefunden.

4. Der Stadtrat der Stadt Kulmbach hat in der Sitzung vom …………………….. die Änderung des Geltungsbereichs und die 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Beschlüsse wurden am …………………….. ortsüblich bekannt gemacht.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ....................... wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ......................... bis ....................... beteiligt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .......................wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom .......................bis ....................... öffentlich ausgelegt.

7. Die Stadt Kulmbach hat mit Beschluss des Stadtrats der Stadt Kulmbach vom ....................... den Bebauungsplan Nr. 348  
          "Solarpark zwischen Kirchleus und Oberdornlach" mit Begründung in der Fassung vom ....................... als 
          Satzung beschlossen. 

Stadt Kulmbach, den ........................................
                                                                  (Siegel)
...........................................................................
Oberbürgermeister Ingo Lehmann

8. Ausgefertigt 

Stadt Kulmbach, den ........................................
                                                                  (Siegel)
...........................................................................
Oberbürgermeister Ingo Lehmann

9. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ........................................ gemäß § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über deren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 

Stadt Kulmbach, den ........................................
                                                                  (Siegel)
...........................................................................
Oberbürgermeister Ingo Lehmann

Vorortung mit Geltungsbereich (Maßstab 1:25.000)

1
2

1. Die planerischen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
§§ 9,10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch  
Artikel1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden ist.
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

2. Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. 
S. 254) geändert worden ist.

3. Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 

 2024 (GVBl. S. 573) geändert worden ist.

4. Die naturschutzrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist und Bayerisches Naturschutzgesetz 
vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 25. Juli 
2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist.

Rechtsgrundlagen

"Solarpark zwischen Kirchleus und Oberdornlach" 

Plandatum: 08.01.2026 / Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

M  1 : 5.000 in Zusammenarbeit mit:

Stadt Kulmbach
Abteilung 5 / SG 520
Stadtplanungsamt

Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH     
TEAM  4
90491 nürnberg tel       0911/39357-0oedenberger str. 65

Bearbeiter: mw / ao
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Extern zugeordnete CEF Fläche für die Herstellung von
8 Feldlerchenreviere auf Fl.Nr. 1901 und 1900 qm Gmk. Rugendorf, Gemeinde Rugendorf 
(Maßnahme III Nr. 8)
Maßstab 1 : 1.000

Leitungsmast und Leitung der Tennet mit Leitungsschutzone und Mastschutzbereich35

25

Extern zugeordnete CEF Fläche für die Herstellung von
6 Feldlerchenreviere auf Fl.Nr. 517 qm Gmk. Kirchleus, Stadt Kulmbach
Gem. § 9 Abs.1a BauGB werden 10.400 qm auf der Fl.Nr. 517 (Gmkg Kirchleus) dem Vorhaben als externe Ausgleichsflächen zugeordnet.
(Maßnahme III Nr. 8)
Maßstab 1 : 1.000

Bebauungsplan Nr. 348
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem
Grünordnungsplan und Vorhaben- und Erschließungsplan  

Festsetzungen durch Text

- Maßnahme 3 
Anlage von Strauchgruppen und Heckenabschnitten (10-15 Stück verteilt auf 8 m Länge). 

- Maßnahme 4 
Schaffung Anlage und Entwicklung einer vielfältigen, naturnahen Gehölzstruktur aus Strauchgruppen (15-20 
Stück verteilt auf 10 m Länge) und Pflanzung von Wildobstbäumen gem. Planzeichnung.    

  Für die gesamte Ausgleichsfläche gelten folgende Maßnahmen allgemein: 
- Für Gehölzpflanzungen sind standortgerechte, heimische Arten, Wuchsgebiet 5.1 (Süddeutsches Hügel- und 

Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken), aus der u.g. Artenliste zu verwenden. 
- Durch Fertigstellungspflege ist ein Anwachsen der Gehölze sicherzustellen, ausgefallene Gehölze sind nachzu-

pflanzen. 
- Die Gehölze sind durch regelmäßige Pflege zu erhalten (abschnittsweise „Auf den Stocksetzen“ bei Hecken, 

fachgerechter Baum- und Einzelsträucherschnitt). 
- Düngung und Pflanzenschutz sind in den ersten fünf Jahren für zu pflanzenden Wildobstbäume zulässig in Ab-

stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, im Anschluss an die 5 Jahre nur in Ausnahmefällen zur Verhin-
derung eines Absterbens der Wildobstbäume durch Mangelernährung oder/und Schädlings- bzw. Krankheitsbe-
fall. 

- Die Regiosaatgutmischungen, oder das im Heudruschverfahren gewonnene Saatgut müssen dem Ursprungsge-
biet 12 „Fränkisches Hügelland“ entstammen.  

- Das Mahdgut ist nach erfolgter Mahd von der Fläche zu entnehmen.  
- Gehölzpflanzungen und Ansaaten sind spätestens ein Jahr nach Aufnahme der Nutzung der Anlage durchzufüh-

ren. 
- Der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig (mit Ausnahme der Wildobstbäume).  
- Die Umsetzung der Maßnahmen unter I 4.2 und III Nr. 8 sind der UNB zu melden, sowie der Zustand der Flä-

chen im 3., 5. und 10. Jahr nach Umsetzung der Maßnahmen. 

Artenliste Bäume: Heister H: 250 – 300 cm oder Hochstamm 6-8 cm Stammumfang 
  Wildobstbäume: 

Malus sylvestris   Wildapfel 
Prunus domestica  Zwetschge 
Pyrus pyraster    Holzbirne 

  Sorbus aucuparia  Vogelbeere  
  Sorbus aria   Mehlbeere 
  Sorbus torminalis   Elsbeere 

 
Artenliste Sträucher: Mindestqualität 1 x verpflanzt Höhe 60-100 
Cornus sanguinea  Hartriegel 
Corylus avellana   Haselnuss 
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn 
Crataegus laevigata  Zweigriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen  
Ligustrum vulgare  Liguster 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 

  Salix caprea   Salweide 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 

4.3 Freiflächengestaltung innerhalb des Sondergebietes 

- Die nicht mit baulichen Anlagen überdeckten Bereiche sind durch Einbringen einer standortgerechten autochtho-
nen Saatgutmischung mit niedrigwüchsigen Arten für mittlere Standorte oder im Heudruschverfahren mit anschlie-
ßender Pflege als extensiv genutztes Grünland zu entwickeln. 

- Die Einsaat hat bei geeigneter Witterung, spätestens im nach Errichtung der Solarmodule folgenden Frühjahr zu 
erfolgen.  

- Die Flächen sind anschließend durch ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr (jährlich ab dem 15.06.) zu pflegen, alter-
nativ können die Flächen extensiv beweidet werden; bei Verbuschungen sind entsprechende Pflegemaßnahmen 
durchzuführen. Eine über die Beweidung hinausgehende Düngung sowie die Verwendung von Pflanzenschutzmit-
teln sind unzulässig 

- Innerhalb des einfriedenden Zaunes ist ein 2-3 m breiter Saum als über den Winter stehenbleibender Altgrasstrei-
fen zu entwickeln. 

4.4 Umgang mit Niederschlagswasser / Grundwasser- und Bodenschutz 

- Das auf den Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des Geltungsbereichs flächenhaft 
über die belebte Bodenzone in den Untergrund zu versickern. 

- Bei Verwendung von Technikgebäuden mit Dacheindeckungen in Metall sind diese zu beschichten.  
- Die Solarmodule sind mit Ramm- oder Schraubfundamenten zu verankern, wenn aufgrund der Bodenverhältnisse 

diese Befestigungsform nicht möglich ist, sind ausnahmsweise auch Betonfundamente zulässig. 
- Die Oberflächenreinigung der Photovoltaikelemente darf nur mit Wasser unter Ausschluss von grundwasserschä-

digenden Chemikalien erfolgen. 
- Interne Erschließungswege sind in unbefestigter und begrünter Weise auszuführen. 
- Die Bodenfeuchte ist durch ein Bodengutachten im Vorfeld der Baumaßnahme zu überprüfen. Entsprechend den 

Ergebnissen des Bodengutachtens sind zur Vermeidung von Stoffen (insbesondere Zink) aus der Trägerkonstruk-
tion der Anlage in den Boden oder das Grundwasser Magnesiumlegierungen in der Trägerkonstruktion zu verwen-
den. 

- Es sind nur Energiespeicher mit automatisierter Löschvorrichtung zulässig, die keine wasser- oder schaumhaltige 
Löschmittel verwenden. 

- Bei der Aufstellung und Betrieb der Batteriespeicher ist das Merkblatt „Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien (LIB) 
nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 
 

 

II.  Sonstige Festsetzungen zur Bestimmung der Zulässigkeit des Vorhabens (§ 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB) 

1. Gestaltung / Anordnung der Modultische 
  Es sind ausschließlich reflexionsarme Solarmodule in starrer Aufstellung zulässig. Die Modultische sind in parallel zuei-

nander aufgestellten Reihen mit einem Mindestabstand von im Mittel 2,0 m zwischen den Reihen zu errichten. Der Min-
destabstand von der Tischunterkante bis zum Gelände beträgt im Mittel 0,8 m.    

2.  Einfriedungen 
  Einfriedungen sind dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen und nur in der Ausführung als Drahtgeflecht (Maschen-

draht, Drahtgitter) bis zu einer Höhe von 2,5 m über Oberkante Gelände mit Übersteigschutz zulässig. Die Zäune sind so 
anzulegen, dass durchgehend ein Freihalteabstand zwischen Gelände und Zaununterkante von 15 cm als Durchlass für 
Kleintiere eingehalten wird. Sockel sind unzulässig.  Alternativ ist ein ca. 30 cm tief im Boden verankerter Stabgitterzaun, 
mit mindestens zwei Öffnungen mit 15 cm x 10 cm pro Meter Zaunlänge als Durchlass für Kleintiere pro als Wolfsschutz 
zulässig. 

3. Höhenentwicklung und Gestaltung 
  Geländeveränderungen sind insoweit zulässig, als dass sie im Zusammenhang mit der Erstellung der Anlage unbedingt 

erforderlich sind, jedoch max. 0,5 m abweichend vom natürlichen Gelände. Ausgenommen sind Maßnahmen zur Rück-
haltung nach II 4.5. Der Anschluss an das vorhandene Gelände der Nachbargrundstücke ist übergangslos herzustellen. 

III.   Nachrichtlich Übernahme und Hinweise 

1.  Grenzabstände bei Bepflanzungen gegenüber landwirtschaftlichen Grundstücken 
  Bei Neupflanzungen von Gehölzen sind die gesetzlichen Grenzabstände gem. Art 47 u. 48 AGBGB einzuhalten:  

2. Bodendenkmalpflegerische Belange  
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege oder an die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landes-
amt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichte-
ten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsver-
hältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert 
zu belassen, wenn nicht die untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Ar-
beiten gestattet. 

3. Abfall- und Bodenschutzrechtliche Belange 
Durch das Vorhaben werden die Belange des Schutzgutes Boden berührt. 
Eine Bestandsaufnahme und Bewertung der im Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) aufgeführten Bodenfunktionen 
sollen durch einen qualifizierten Fachgutachter erfolgen. Dabei sind ggf. vorhandene geogene bzw. großflächig sied-
lungsbedingte Bodenbelastungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Boden aufzuzeigen. Mutterboden ist nach 
§ 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mut-
terboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben der BBodSchV zu verwerten. Der 
belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzula-
gern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst wieder seiner Nutzung zuzuführen. Bei Erd- u. Tiefbauarbeiten sind 
zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmateri-
als die Vorgaben der DIN 18915 u. DIN 19731 zu berücksichtigen. Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden- 
und Witterungsverhältnissen möglichst zu vermeiden. Es wird empfohlen, gemäß DIN 19639, die Baumaßnahme in der 
Planungs- und Ausführungsphase von einer qualifizierten bodenkundlichen Baubegleitung beaufsichtigen zu lassen. 
Die Entsorgung von überschüssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzögerungen und Mehrkosten mit 
ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn geplant werden. Dabei wird die Erstellung einer Massenbilanz „Boden“ 
mit Verwertungskonzept empfohlen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung 
von Bodenmaterial innerhalb der Baufläche. 
Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechtlichen und technischen An-
forderungen (z.B. BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, Ersatzbaustoffver-
ordnung sowie Deponieverordnung) maßgeblich.  

4. Altlasten 
Es liegen keine Eintragungen im Altlastenkataster gemäß Art. 3 BayBodSchG vor. Der anfallende Aushub ist gemäß Bo-
denschutzrecht zu behandeln. Sollte dennoch bei Baumaßnahmen organoleptisch auffälliges Material entdeckt werden, 
ist ein Fachbüro einzuschalten und es sind die zuständigen Behörden zu informieren. 

5. Duldung Immissionen Windkraftanlage   
 Die durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung und durch den Betrieb der Windkraftanlage gelegentlich auftretenden 

Immissionen (Schattenwurf, Eiswurf) sind zu dulden. 

6.  Zufahrten zu land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken 
 Es muss sichergestellt werden, dass Zufahrten zu land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken erhalten bleiben. Sollte 

dies nicht der Fall sein, müssen Zufahrten geschaffen werden, um die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen zu gewährleisten. Die Befahrbarkeit für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, auch mit Überbreite und/oder Anbauge-
räten, ist sicherzustellen. Eine Einfriedung der einbezogenen Grundstücke darf keine negativen Aspekte der Schatten-
wirkung wie auch des Nährstoffentzugs auf angrenzende, landwirtschaftlich genutzte Grundstücke abwerfen. Dies hätte 
Beeinträchtigungen des Wachstums der angebauten Kulturen zur Folge und muss deshalb ausgeschlossen werden. 

 Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Bepflanzung die gesetzliche Abstandsfläche zu den angrenzenden, landwirt-
schaftlich genutzten Flächen einhält. Anliegende Grundstücke dürfen nicht durch überragende Äste oder Ähnliches be-
einträchtigt werden. Die Pflege und das Zurückschneiden des Überhangs sollten beachtet werden. 

 Die Funktionsfähigkeit der Grundstücksentwässerungen einschließlich Drainagen muss während und nach der Bauzeit 
sichergestellt sein. Berührte Drainageanlagen sind im Einvernehmen mit den Grundbesitzern funktionsfähig umzugestal-
ten. Der Abfluss des Oberflächenwassers ist so zu gestalten, dass sich keine negativen Auswirkungen wie beispielswei-
se Staunässe auf angrenzende landwirtschaftliche Grundstücke ergeben. 

 Die durch die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bearbeitung (Bodenbearbeitung, Ernte) der Nachbarflächen gele-
gentlich auftretenden Emmissionen (insb. Staub) sind nach dem Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme zu dulden. 

7.  Hochspannungsleitung TenneT TSO GmbH 
- Alle Maßnahmen (Bauvorhaben, Errichtung PV-Module etc.), die auf Grundstücken innerhalb des Schutzbereiches 

liegen, oder unmittelbar daran angrenzen, sind der TenneT TSO GmbH mindestens 8 Wochen vorher zur Stel-
lungnahme vorzulegen. 

- Der Mastschutzbereich (25 m im Radius um den Mastmittelpunkt) ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

- Emissionen durch die Hochspanungsleitung (Eiswurf, Schatten, Vogelkot, elektromagnetische Felder usw.) sind zu 
tolerieren. 

- Innerhalb des Schutzbereiches ist jede Geländeniveauveränderung im Voraus mit der TenneT TSO GmbH abzu-
stimmen. 

- Die Verlegung von Erdkabeln im Schutzbereich sind der TenneT TSO GmbH mindestens 8 Wochen vorher zur 
Stellungnahme vorzulegen. 

- Die Zaunanlage ist innerhalb des Schutzbereiches zu erden. 

8. Externe CEF-Fläche  
Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff in den Lebensraum von Feldvögeln werden externe CEF-
Flächen für die Herstellung von insgesamt 14 Feldlerchenrevieren zugeordnet (aufgeteilt auf Fl.Nr. 517 Gmkg Kirchleus 
sowie 1901 und 1900 Gemarkung Rugendorf), die gleichzeitig auch weiteren Arten wie Wiesenschafstelze, Wachtel und 
Rebhuhn dienen. Von den CEF-Flächen werden gem. § 9 Abs.1a BauGB 10.400 qm auf der Fl.Nr. 517 (Gmkg Kirchleus) 
dem Vorhaben als externe Ausgleichsflächen zugeordnet. Die Maßnahmen sind gleichzeitig vorgezogene CEF-
Maßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG für die Feldlerche und sind so durchzuführen, dass diese zum Ein-
griffszeitpunkt wirksam sind und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte weiterhin 
gewahrt ist. Die CEF-Flächen, als Ersatzlebensräume mit 5.000 qm pro Feldlerchenrevier, werden so lange bereitgestellt 
und entsprechend den folgenden Maßnahmen präpariert, bis eine (teilweise) Wiederbesiedlung innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplanes nachgewiesen wird. Drei Monitoring-Termine, bestehend aus insgesamt fünf Bege-
hungsgängen mit Revierkartierung im Jahr 3, 5 und 10 nach Inbetriebnahme, dienen dem Nachweis der Wiederbesied-
lung. Dazu sind in der ersten (Anfang/Ende April und Anfang Mai) und erneut in der zweiten Brutperiode (Ende Mai/ An-
fang + Mitte Juni) jeweils die Anzahl der Brutpaare zu erfassen, die in der Anlage siedeln. Von einer dauerhaften Wie-
derbesiedlung ist auszugehen, wenn sich in den drei Monitoring-Terminen eine bestimmte Anzahl von Brutpaaren in ei-
ner der beiden Brutperioden mehrfach bestätigen lässt. Die oben genannten Ersatzlebensräume können daraufhin um je 
5.000 qm für die Anzahl der (dauerhaft) wiederbesiedelnden Brutpaare reduziert und für die gesamte Nutzungsdauer der 
Anlage aus der Pacht entlassen werden. Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:  

- Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Beachtung der standorttypischen Segetal-
vegetation auf 50 % der Fläche aus niedrigwüchsigen Arten mit Mindestbreite von 10 m und Mindestlänge von 100 m, 
Ansaat mit reduzierter Saatgutmenge (max. 50-70 % der regulären Saatgutmenge) zur Erzielung eines lückigen Be-
stands. Fehlstellen im Bestand sind zu belassen.  

- Anlage eines selbstbegrünenden Brachestreifens mit jährlichem Umbruch auf 50 % der Fläche mit Mindestbreite von 
10 m und Mindestlänge von 100 m.  

- kein Dünger- und Pflanzenschutzmittel-Einsatz sowie keine mechanische Unkrautbekämpfung auf den Blüh- und Bra-
chestreifen.  

- keine Mahd, keine Bodenbearbeitung während der Brutzeit von Anfang März bis Ende August. 
- Herstellung der Funktionsfähigkeit der Blühstreifen durch jährliche Pflege mit Pflegeschnitt im Herbst vor Brutbeginn, 

Kein Mulchen. 
- Erhaltung von Brache / Blühstreifen auf derselben Fläche für mindestens 2 Jahre (danach Bodenbearbeitung und 

Neuansaat i.d.R. im Frühjahr bis Ende Mai) oder Flächenwechsel. Bei einem Flächenwechsel ist die Maßnahmenflä-
che bis zur Frühjahrsbestellung zu erhalten, um Winterdeckung zu gewährleisten.  

- Anpflanzungen innerhalb des Schutzbereiches der Freileitung sind mit der TenneT TSO GmbH abzustimmen 

9.  Naturschutzrechtliche Belange 
 Das Lagern von Baumaterialien, Aushub, Baumaschinen o.ä. darf nicht im Schutzbereich des Baumbestandes stattfin-

den, um wurzelschädliche Bodenverdichtungen zu vermeiden. Der „Tabu-Bereich“ sollte während der Bauzeit unbedingt 
mit einem vorübergehenden, aber festen Schutz- bzw. Bauzaun abgegrenzt werden, um baumschädliche Zwischenfälle 
zu vermeiden. Es ist ein ausreichender Abstand zwischen Bebauung und Gehölzen erforderlich, um eine negative Beein-
trächtigung der Bäume zu vermeiden. Dieser Schutzabstand muss mindestens die Kronentraufe plus 1,5 Meter betra-
gen. Generell ist bei allen Baumaßnahmen die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen" einzuhalten. Es wird empfohlen die gesamte Maßnahme durch einen qualifizierten Baumgut-
achter begleiten zu lassen, der bei Baumaßnahmen in Gehölznähe auch die Funktion einer Ökologischen Baubegleitung 
erfüllt. Für Bäume, die unter die Baumschutzverordnung der Stadt Kulmbach fallen, ist im Rahmen der Baugenehmigung 
eine Fällgenehmigung einzuholen. 

10.  Baumbestandene Flächen 
 Für Gebäude und Menschen im Umgriff der Waldflächen bzw. waldähnlichen Flächen bestehen potentielle Gefährdun-

gen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste. Für die Waldbesitzer ergeben sich durch potentielle Planungen 
am Waldrand zusätzliche Erschwernisse, u.a. in Form von 
- erhöhten Sicherheitsaufwendungen bei grenznahen Baumfällungen,  
- eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht mit regelmäßigen Sicherheitsbegehungen und  
- ein erhöhtes Haftungsrisiko bei etwaigen Sach- oder Personenschäden.  
Waldbesitzer werden auf die ggfs. Entstehen den Verkehrssicherungspflichten ausdrücklich hingewiesen. 

11.  Längen und Höhenangaben 
 Längen und Höhenangaben sind in Metern angegeben. 

12.  Kartengrundlage 
 Die dargestellte Flurkarte mit Stand vom 18.11.2024 wurde von der Stadt Kulmbach bereitgestellt. 
 

IV  Ortsrecht 

 Es gilt die Baumschutzverordnung der Stadt Kulmbach in der jeweils gültigen Fassung. 
 Es gilt die Freiflächengestaltungssatzung der Stadt Kulmbach in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
 
 

 I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 
 
 1. Art der baulichen Nutzung 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 Abs. 2 BauNVO) 

 1.1 Sonstiges Sondergebiet Solarpark 

Das Sondergebiet Solarpark dient der Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen.  
Zulässig sind ausschließlich:  
- Solarmodule (Photovoltaikanlagen),  
- Betriebs- und Transformatorengebäude, die der Zweckbestimmung des Sondergebietes dienen, sowie Batteriespeicher 

(„BESS“). Die Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie können mit der Nennleistung Energie aus dem öffentli-
chen Netz beziehen und abgeben. Zulässig sind auch Speicher ohne baulichen, technischen oder funktionalen Zu-
sammenhang zu anderen Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie, 
insbesondere den Stromerzeugungsanlagen des Vorhabens („Stand-alone-Speicher“). 

- Unterstände für Weidetiere zur Pflege 

 1.2 Es sind nur solche Vorhaben zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag gem. § 12 Abs. 3a 
BauGB verpflichtet. 

 
 2. Maß der baulichen Nutzung 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 und § 19 BauNVO) 

 2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 
  Es wird eine maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 festgesetzt.  

 2.2 Höhe baulicher Anlagen 
  Die maximal zulässige Höhe der Moduloberkante wird auf 4,0 m über der natürlichen Geländeoberfläche festgesetzt, 

welche geringfügig zur Herstellung eines planen Geländes angepasst werden darf (siehe III.3). 
 
 3. Überbaubare Grundstücksfläche und Flächen für Nebenanlagen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB, §§ 14 und 23 BauNVO) 

 3.1 Baugrenzen  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die im zeichnerischen Teil eingetragenen Baugrenzen festgesetzt.  
Innerhalb der Leitungsschutzzone der TenneT TSO GmbH sind nur Modultische bis 4,0m Höhe zulässig. 

 
 4.  Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs.3 i.V.m. § 9 Abs.1a BauGB) 

4.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen  
 Ökologische Baubegleitung 

  Die Umsetzung der einzelnen festgesetzten Maßnahmen (Schutz-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen) sowie 
Ausgleichsmaßnahmen (4.2) ist von einer Fachkraft als Ökologische Baubegleitung (ÖBB) zu betreuen, zu dokumentie-
ren und die erfolgte Umsetzung der UNB zu melden. Die damit beauftragten Personen sind der Naturschutzbehörde zu 
benennen. Sie müssen im Hinblick auf die Einhaltung der arten- und naturschutzfachlichen Vorgaben gegenüber den 
ausführenden Firmen weisungsbefugt sein.  

  Feldvögel 
  Die Baumaßnahmen (Erdbauarbeiten) sind entweder außerhalb der Brutzeit von Vogelarten zwischen Anfang Septem-

ber und Anfang März durchzuführen oder ganzjährig, sofern durch anderweitige Maßnahmen (geeignete Vergrämungs-
maßnahmen (z.B. Anlage und Unterhalt einer Schwarzbrache bis zum Baubeginn i.V.m. funktionswirksamen CEF-
Maßnahmen) sichergestellt wird, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatschG nicht er-
füllt werden. 

  Reptilien 
Es sind vorhandene Zufahrten zu den Sondergebietsflächen zu nutzen. 
Die Baumaßnahmen sind außerhalb des Aktivitätszeitraums der Zauneidechse durchzuführen (d.h. nicht von Anfang Ap-
ril bis Ende September), oder im Bereich nachgewiesener Reptilienvorkommen (südlicher Rand entlang Flurstück Fl. Nr. 
252, und östlicher Rand 219 sowie 218 alle Gmkg. Oberdornlach) durch eine bauzeitliche Abzäunung mit einem Reptili-
enzaun zu sichern und mehrmalig durch eine fachkundige Person auf die Funktionsfähigkeit (kein Einknicken des Zau-
nes, usw.) während der Bauausführung zu überprüfen. 

 4.2 Interne Ausgleichsflächen/-maßnahmen 
Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden die internen Ausgleichsflächen im Ganzen zugeordnet 
(Gesamtflächengröße: 54.884 qm). Folgende Maßnahmen sind gemäß Abgrenzungen in der Planzeichnung umzuset-
zen: 

- Maßnahme 1 
Entwicklung von Gras-Krautfluren durch Einbringen einer Regiosaatgutmischung für Säume mittlerer Standorte 
oder durch Heudruschverfahren und Erhaltung durch abschnittsweise Mahd von ca. 50% der Fläche im Herbst 
jeden Jahres.  

- Maßnahme 2 
Anlage von Heckenstrukturen (dreireihig) durch die Pflanzung von Sträuchern. 
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